
Im Aargau seit vier Jahren umgesetzt – auch nach Aufhebung des Zulassungsstopps
anwendbar (Plan B)
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Einleitung
Seit dem bundesrätlichen Zulassungsstopp er-
stellt der Aargauische Ärzteverband AAV jährlich
eine Versorgungs- und Bedarfsanalyse der nieder -
gelassenen Ärzteschaft. Diese Daten erarbeitete
der Verband anhand eines eigens dafür entwickel-
ten Aargauer Versorgungsmodells [1]. Die Mit glie-
der des AAV (Niedergelassene sowie Kaderärzte in
den Spitälern und Institutionen) geben in dieser
Umfrage seit 2003 jährlich an, welche von den 
33 Fachgebieten in ihrem Bezirk als «unterver-
sorgt, überversorgt oder ausgeglichen versorgt»
be trachtet werden. Der AAV analysiert diese Da-
ten anhand einer eigens entwickelten Software.
Es sind in bisher vier Jahren 320000 Daten zusam -
mengekommen. Daraus resultieren eine Unter-
versorgungsformel entsprechender Fachgebiete
und für jeden Bezirk ein zeitlicher Verlauf und
eine Graduierung der Versorgungssituation. Bei-
spiel: Eine Versorgungs formel von minus 20% be-
deutet, dass 20% der befragten Ärzte das zu prü-
fende Fachgebiet in ihrem Bezirk als unterver-
sorgt und 80% es als ausgeglichen versorgt
betrachten (Abb. 1). Das Programm kann die Ver-
sorgung einzelner Bezirke und Fachgruppen ana-
lysieren, und zwar getrennt nach vom Fachgebiet
selber betroffenen Ärzten, deren Zuweisenden,
den Grundversorgern oder nach anderen Grup-
pie rungen, wie z.B. allen chirurgisch tätigen Ärz-
ten. Weitere Analysen wie die Versorgung von
Nachbarbezirken ergeben bei Fachgebieten mit
grösseren Einzugsgebieten ebenfalls wichtige
Antworten.

Bisherige Erfahrungen mit dem Modell
Eine Arbeitsgruppe des AAV stellt bei einer An-
frage des Departements Gesundheit und Soziales
(DGS) zu einer Praxiseröffnung die lokalen Resul-
tate der Umfrage (mit allenfalls notwendigen 
separaten Analysen ärztlicher Subgruppen) und
die aktuelle zusätzlich eingeholte Meinung der
betroffenen Bezirksverbände und kantonalen
Fachgruppen zusammen. Diese Resultate werden
der Geschäftsleitung des AAV zur Beurteilung, ob
eine Unterversorgung vorliegt, zur Verfügung ge-
stellt. Da oft ein zeitlicher Druck auf den Gesu-

chen lastet, garantiert das seit vier Jahren stan-
dardisierte Verfahren eine rasche Information für
des Gesundheitsdepartements des Kantons, ob
eine Unterversorgung vorliegt und damit eine
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Appliqué dans le canton 
d’Argovie depuis quatre ans

Dans le canton d’Argovie, la fourniture de soins

ambulatoires par les médecins en pratique privée

(les prestations ambulatoires des hôpitaux ne sont

pas soumises à la clause du besoin) est évaluée par

la société médicale dudit canton. Dans des cas ex-

ceptionnels, ce modèle peut amener les autorités à

délivrer une autorisation d’exercer à titre indépen-

dant dans une discipline où il est prouvé (dans le

cadre du modèle) que l’offre de soins est insuffi-

sante sur le plan local, et ce malgré le blocage de

l’accès à la pratique privée.

Ce modèle de soins conviendrait à la régulation de

la fourniture de soins aussi après la suppression

éventuelle de la clause du besoin. Qui d’autre que

les médecins eux-mêmes peut évaluer la couver-

ture médicale? L’analyse différenciée prévue dans

ce modèle (p.ex. comparaison de l’avis du médecin

prescripteur versus l’avis du spécialiste concerné),

la rapidité de cette analyse et la possibilité de faire

des comparaisons suprarégionales sont des facteurs

permettant d’exclure largement que des intérêts

éventuels du corps médical ne jouent un rôle dans

la décision.

Grâce aux expériences positives faites durant ces

quatre dernières années dans le canton d’Argovie,

nous pouvons recommander ce modèle de régula-

tion médicale à toutes les sociétés cantonales de

médecine et nous sommes prêts à le présenter aux

organes politiques pour examen.
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Bewilligung zur Berufsausübung erteilt werden
kann. Diese Arbeit leistet der AAV für die Regie-
rung ohne eigentlichen Leistungsauftrag aktuell
kostenlos. Die Versorgungslage im Kanton Aar-
gau hat sich in diesen vier Jahren durch diese
Methode in den unterversorgten Fachgebieten
und Bezirken teilweise deutlich verbessert. Die
Neuzulassungen hatten auf die Umfrageresultate
im Verlauf der vier Jahre die erwarteten und ge-
wünschten Auswirkungen in der Versorgungs -
beurteilung, was für die langfristige Praktikabili-
tät des Aargauer Modells spricht. Im Laufe der
vier Jahre stabilisierte sich der Rücklauf der Um-
frage auf durchschnittlich 50% aller Mitglieder,
womit sie repräsentativ blieb. Der Aufwand für
ein Mitglied des AAV beträgt fünf bis zehn Minu-
ten pro Jahr für das Ausfüllen des zugestellten
Formulars und für die Geschäftsstelle des AAV 
jeweils insgesamt zwei Tage pro Jahr.

Verschiedene Regionen (auch im Ausland)
entwickelten höchst komplexe Modelle, um die
Versorgungslage anhand harter Daten zu erfas-
sen. Wir sind überzeugt, dass der Bedarf an nie-
dergelassenen Ärzten angesichts der Komplexi-
tät der Sachlage in der Versorgung nur in Zusam-
menarbeit mit den Leistungserbringern selbst 
ermittelt werden kann. Wer sonst kann entschei-
den, ob in einer Region gewisse Fachgebiete un-

ter- oder überversorgt sind, als die betroffenen
Ärzte und vor allem die Zuweisenden selbst? In
der durchschnittlichen Versorgungsmeinung der
Zuweisenden sind alle notwendigen harten Fak-
toren enthalten (Qualität, überregionale Versor-
gung, Schwankungen in der Auslastung, Warte-
zeiten). Um allfällige Eigeninteressen von seiten
der Ärzteschaft zu verhindern, berücksichtigt
das Aargauer Modell insbesondere die Meinung
der lokalen Zuweisenden, die nicht zu dem zu
prüfenden Fachgebiet gehören. Die grosse Anzahl
Zu weiser zu dem beurteilten Fachgebiet aus
einem Bezirk ergibt meistens sehr repräsentative
Antworten.

Mit einer separaten Umfrage 2006 haben wir
Gründe der selten vorkommenden Diskrepanz
der Versorgungsbeurteilung zwischen zuweisen-
den Ärzten und betroffenen Fachgruppen analy-
siert. Es zeigte sich, dass es überwiegend die War-
tezeit ist, die unterschiedlich beurteilt wird. Ein
Beispiel: Die maximal ertragbare Wartezeit für die
Behandlung einer durch einen Grundversorger
nicht weiter behandelbaren Dermatose wird von
den Patienten (und damit von den Zuweisenden,
die den Patientendruck für eine Überweisung am
besten spüren) oft kürzer beurteilt als von den
Dermatologen selbst [2]. Bei einer Diskrepanz der
Meinung zwischen betroffenen Fachgruppen und
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Im Bezirk, sich selber Im Bezirk, durch andere

 

Abbildung 1

Theoretisches Beispiel der Beurteilung der Versorgungslage der verschiedenen Fachgebiete in einem Bezirk X mit 
genereller Tendenz zu Unterversorgung (Ausschlag nach unten). Die sich selbstbeurteilenden Fachgruppen (blau) 
haben sich zu der Versorgungslage in Ihrem eigenen Fachgebiet kongruent zu allen anderen Ärzte (rot) geäussert 
(Ausnahme Dermatologie). Unterversorgung liegt insbesondere vor bei Grundversorgern, Gynäkologen sowie Psych-
iatern. Rheumatologen und Ärzte mit Fachgebiet physikalische Medizin sind im Beispiel klar überversorgt. Bei den 
Dermatologen wird die Meinung der grossen Mehrheit der Zuweiser (n = 120) mit Tendenz zu Unterversorgung wahr-
scheinlich stärker bewertet werden als die Angabe der Überversorgung durch die Dermatologen selbst (n = 4).
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Zuweisenden hilft das Aargauer Modell durch de-
ren graduierte Beurteilung der Versorgungsmes-
sung. Im Laufe der vier Jahre Erfahrung stellte sich
in den verschiedenen ärztlichen Gruppierungen
anhand der Umfrageresul tate ein Konsens ein be-
züglich der eigentlichen De finition einer Unter-
versorgung: Falls über 20% der Zuweisenden eine
Unterversorgung angeben (entspricht Unterver-
sorgungsformel von unter –20%), ist die Unter-
versorgung relevant, wenn es gleichzeitig keine
Überversorgungsnennungen gibt. Bei gemäss
Um frage in der Grauzone der Versorgung liegen-
den Resultaten (z.B. minus 15%), suchen wir wei-
tere Argumente, die wir von der jeweils zusätzlich
angefragten gesamt kantonalen Fachgruppe oder
dem lokalen Bezirksverband erfahren und die den
Entscheid beeinflussen können. Wichtige Infor-
mationen könnten z.B. eine in diesem Fachgebiet
bevorstehende Aufgabe/Reduktion oder Aufstok-
kung eines Arbeitspensums in einer Arztpraxis
sein. Diese Situation trat aber selten ein, meist
sorgten die Umfrageresultate alleine schon für
klare Verhältnisse (Abb. 1). Das Departement Ge-
sundheit und Soziales hat bisher angesichts des
validierten und überzeugenden Aargauer Versor-
gungsmodells alle Vorschläge des AAV übernom-
men. In sehr wenigen Fällen hat der Kantonsarzt
jeweils zusätzliche Informationen eingebracht
und die Beurteilung zur Versorgungssituation in
Grau bereichen (knappe Unterversorgung oder
Diskrepanz Zuweiser/betroffene Fachgruppe) in
die eine oder andere Richtung beeinflussen kön-
nen. Die jährlich durchgeführte Umfrage berück-
sichtigt auch den zeitlichen Verlauf und erkennt
auch ein allfälliges «Nachhinken» der Meinung
der Ärzteschaft, etwa wenn vor kurzer Zeit eine
neue Praxis eröffnet wurde, diese aber noch nicht
genügend publik geworden ist. Gleichzeitig wird
die Versorgungssituation mit der Umfrage auch
überregional beleuchtet, das heisst, die Versor-
gungssituation in den Nachbarbezirken kann in
die Beurteilung miteinbezogen werden, was ins-
besondere im Kanton Aargau wegen dem Neben-
einanderliegen von Stadt- und Landbezirken
wich tig ist.

Anwendung des Modells nach Wegfall
des Zulassungsstopps zur Steuerung der
medizinischen Leistungserbringung
Leider gilt der Zulassungsstopp aus unverständli-
chen Gründen nur für die selbständigen nieder-
gelassenen Ärzte. Spitäler, Institutionen und
HMO dürfen zusätzliche Ärzte für den ambulan-
ten Bereich auch ohne Bewilligung unbegrenzt

weiter einstellen. Der gemessene Bedarf durch
unser Aargauer Modell könnte aber ohne weite-
res auch die Ambulatorien der Spitäler, bei ent-
sprechenden Anpassungen auch die stationäre
Versorgung berücksichtigen. Insbesondere da
seit 2007 auch die Meinung der ärztlichen Kader
der jeweiligen Spitäler erhoben wird (geplant ist
auch die Einbindung des VSAO ab 2008). Ein
grosser Vorteil des Aargauer Modells war auch
die Reduktion unnötiger Gesuche, weil der Be-
darf bekannt ist. Bei Überversorgung konnten
die aufwendigen Gesuche und Überprüfungen
bereits im Vorfeld verhindert werden.

Bei der nun notwendigen Umwandlung vom
heutigen Zulassungsstopp mit Ausnahmebewilli -
gung bei Unterversorgung (ohne diese bisher de-
 finieren zu können) zu einem echten Steuerungs-
modell müssten auch noch weitere Zusatzbedin-
gungen einer Zulassung wie z.B. Teilzeitarbeit
(wie von der FMH gefordert) noch ausgearbeitet
werden. Die Basis zur Steuerungsmöglichkeit ist
mit unserem Aargauer Modell aber gelegt. Ins -
gesamt ist es wichtig, dass die Bedarfsanalyse 
dezentral geführt wird, da nur die lokalen Lei-
stungserbringer die Versorgung (auch im Verlauf)
genügend beurteilen können. Eine allgemeine
Bedarfsplanung benötigt in jedem Fall eine gra-
duierte Versorgungsanalyse, um Grauzonen dif-
ferenziert beurteilen zu können.

Der Zulassungsstopp könnte mit dem Aar-
gauer Modell problemlos aufgehoben werden.
Der Kanton Aargau wendet es bereits an, andere
Kantone stehen mit Ihren kantonalen Ärztege-
sellschaften kurz vor der Einführung. Wenn
mehrere Verbände mit dem gleichen Modell mit-
machen, werden wir Ärzte auch bei der Versor-
gungssituation die einzigen mit relevanten und
aussagekräftigen Daten sein (ähnlich wie bei den
Tarifdaten der Trustcenter). Den Politikern raten
wir, dringend auf diesen Zug aufzuspringen, da 
offensichtlich andere Lösungsansätze fehlen. Es
existiert aktuell kein anderes Modell, das Erfah-
rungen vorweist und derart anpassungsfähig,
präzise, schnell und umfassend konkrete Ant-
worten liefert und mit derart wenig Aufwand be-
trieben werden kann. Es wäre auch als nationales
Modell der Bedarfsplanung anwendbar. Gerne
ist unsere Geschäftsstelle bereit, den kantonalen
Ärztegesellschaften, der FMH, den Krankenkas-
sen oder den politischen Institutionen diese 
Erfahrung weiterzugeben. Programm, Methode
und Tips zur Anwendung können in der Ge-
schäftsstelle des Aargauischen Ärzteverbandes
(aav@hin.ch) bestellt werden.
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